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S˜CHSISCHES LANDESSO ZIALGERICHT 

BESCHLUSS  

In dem Beschwerdeverfahren  

Marcel Ziegler Wohngemeinschaft Wolke 11, Sonnenstraße 24, 09130 Chemnitz 

- Antragsteller und Beschwerdeführer - 

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwältin Barbara von Heereman, Schillerplatz 7, 

01309 Dresden 

 

gegen 

Kommunaler Sozialverband Sachsen, vertreten durch die Verbandsdirektorin, 

Humboldstraße 18, 04105 Leipzig 

- Antragsgegner und Beschwerdegegner - 

beigeladen: 

Stadtmission Chemnitz e.V., vertreten durch den Vorstand, Glockenstraße 5/7, 09

Chemnitz 

 

hat der 8. Senat des Sächsischen Landessozialgerichts am 28. November 2022 in 

Chemnitz durch den Vizepräsidenten des Landessozialgerichts Dr. Kasten, die Richte

am Landessozialgericht Dr. Atanassov und die Richterin am Landessozialgericht Habelt 

ohne mündliche Verhandlung beschlossen: 
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vom 28. Januar 2021 – B 8 SO 9/19 R – juris Rn. 27, 34). Dem Antragsteller stehen daher 

offensichtlich Leistungen auch über den 31. Mai 2022 hinaus zu. 

 

Gemäß § 86b Abs. 2 Satz 1 SGG kann das Gericht auf Antrag eine einstweilige Anordnung 

in Bezug auf den Streitgegenstand treffen, wenn die Gefahr besteht, dass durch die 

Veränderung des bestehenden Zustandes die Verwirklichung eines Rechts des 

Antragstellers vereitelt oder wesentlich erschwert werden könnte (sogenannte 

Sicherungsanordnung). Eine solche Anordnung soll der Veränderung eines bestehenden 

Zustandes vorbeugen. Sie dient einer Bewahrung des Status quo mit einem 

Unterlassungsgebot an den zu Verpflichtenden. Einstweilige Anordnungen sind auch zur 

Regelung eines vorläufigen Zustandes in Bezug auf ein streitiges Rechtsverhältnis zulässig, 

wenn eine solche Regelung zur Abwendung wesentlicher Nachteile nötig erscheint. 

 

Die Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes setzt einen Anordnungsanspruch voraus, 

also einen materiell-rechtlichen Anspruch auf die Leistung, zu der der Antragsgegner 

verpflichtet werden soll sowie einen Anordnungsgrund, nämlich die Dringlichkeit des 

Rechtsschutzes. Gemäß § 86b Abs. 2 Satz 1 SGG kann das Gericht auf Antrag eine 

einstweilige Anordnung in Bezug auf den Streitgegenstand treffen, wenn die Gefahr 

besteht, dass durch eine Veränderung des bestehenden Zustands die Verwirklichung eines 

Rechts des Antragstellers vereitelt oder wesentlich erschwert werden könnte (so genannte 

Sicherungsanordnung). Eine solche Anordnung soll der Veränderung eines bestehenden 

Zustands vorbeugen. Sie dient der Bewahrung des Status quo mit einem 

Unterlassungsgebot an den zu Verpflichtenden. Einstweilige Anordnungen sind auch zur 

Regelung eines vorläufigen Zustandes in Bezug auf ein streitiges Rechtsverhältnis zulässig, 

wenn eine solche Regelung zur Abwendung wesentlicher Nachteile nötig erscheint (§ 86b 

Abs. 2 Satz 2 SGG; sogenannte Regelungsanordnung).  

 

Das Bestehen eines Anordnungsanspruchs und das Vorliegen eines Anordnungsgrundes 

sind erforderlich. Der Anordnungsanspruch bezieht sich auf den geltend gemachten 

materiellen Anspruch, für den vorläufiger Rechtsschutz begehrt wird. Die erforderliche 

Dringlichkeit betrifft den Anordnungsgrund. Die Tatsachen, die den Anordnungsgrund und 

den Anordnungsanspruch begründen sollen, sind darzulegen und glaubhaft zu machen  

(§ 86b Abs. 2 Satz 4 i.V.m. § 920 Abs. 2 Zivilprozessordnung [ZPO]). Diese allgemeinen 
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Anforderungen sind verfassungsrechtlich unbedenklich (Bundesverfassungsgericht 

[BVerfG]), Beschluss vom 25. Oktober 1999 – 2 BvR 745/88 – BVerfGE 79, 69). 

 

 

Sinn und Zweck des einstweiligen Rechtsschutzes liegen in der Sicherung der 

Entscheidungsfähigkeit und der prozessualen Lage, um eine endgültige 

Rechtsverwirklichung im Hauptsacheprozess zu ermöglichen. Es will nichts anderes als 

allein wegen der Zeitdimension der Rechtserkenntnis und der Rechtsdurchsetzung im 

Hauptsacheverfahren eine zukünftige oder gegenwärtige prozessuale Rechtsstellung vor 

zeitüberholenden Entwicklungen sichern und irreparable Folgen ausschließen und der 

Schaffung vollendeter Tatsachen vorbeugen, die auch dann nicht mehr rückgängig 

gemacht werden können, wenn sich die angefochtene Verwaltungsentscheidung im 

Nachhinein als rechtswidrig erweist. Hingegen dient das vorläufige Rechtsschutzverfahren 

nicht dazu, gleichsam unter Umgehung des für die Hauptsache zuständigen Gerichts und 

unter Abkürzung dieses Verfahrens, geltend gemachte materielle Rechtspositionen vorab 

zu realisieren. 

 

Bei der Auslegung und Anwendung der Regelungen des vorläufigen Rechtsschutzes sind 

die Gerichte gehalten, der besonderen Bedeutung der jeweils betroffenen Grundrechte und 

den Erfordernissen eines effektiven Rechtsschutzes Rechnung zu tragen. Die 

Gewährleistung effektiven Rechtsschutzes nach Art. 19 Abs. 4 Grundgesetz (GG) verlangt 

grundsätzlich die Möglichkeit eines Eilverfahrens, wenn ohne sie dem Betroffenen eine 

erhebliche, über Randbereiche hinausgehende Verletzung in seinen Rechten droht, die 

durch die Entscheidung in der Hauptsache nicht mehr beseitigt werden kann (vgl. BVerfG 

Beschluss vom 25. Oktober 1999 – 2 BvR 745/88 – BVerfGE 79, 69, 74; Beschluss vom 

16. Mai 1995 – 1 BvR 1087/91 – BVerfGE 93, 1, 14). Dies gilt sowohl für die Anfechtungs- 

als auch für Vornahmesachen. Hierbei dürfen die Entscheidungen der Gerichte 

grundsätzlich sowohl auf eine Folgenabwägung wie auch auf eine summarische Prüfung 

der Erfolgsaussichten in der Hauptsache gestützt werden. 

 

Jedoch stellt Art. 19 Abs. 4 GG besondere Anforderungen an die Ausgestaltung des 

Eilverfahrens, wenn ohne die Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes schwere und 

unzumutbare, anders nicht abwendbare Beeinträchtigungen entstehen können, die durch 

das Hauptsacheverfahren nicht mehr zu beseitigen wären. Je schwerer die Belastungen 

des Betroffenen wiegen, die mit der Versagung vorläufigen Rechtsschutzes verbunden 
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sind, umso weniger darf das Interesse an einer vorläufigen Regelung oder Sicherung der 

geltend gemachten Rechtsposition zurückgestellt werden. Art. 19 Abs. 4 GG verlangt auch 

bei Vornahmesachen jedenfalls dann vorläufigen Rechtsschutz, wenn ohne ihn schwere 

und unzumutbare, anders nicht anwendbare Nachteile entstünden, zu deren nachträglicher 

Beseitigung die Entscheidung in der Hauptsache nicht mehr in der Lage wäre (BVerfG, 

Beschluss vom 25. Oktober 1999 – 2 BvR 745/88 – BVerfGE 79, 69, 74; Urteil vom 14. Mai 

1996 – 2 BvR 1516/93 – 94, 166, 216). Die Gerichte sind, wenn sie ihre Entscheidung nicht 

an einer Abwägung der widerstreitenden Interessen, sondern an den Erfolgsaussichten in 

der Hauptsache orientieren, in solchen Fällen gemäß Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG gehalten, 

die Versagung vorläufigen Rechtsschutzes auf eine eingehende Prüfung der Sach- und 

Rechtslage zu stützen. Dies bedeutet auch, dass die Prüfung der Erfolgsaussichten in der 

Hauptsache Fragen des Grundrechtsschutzes einbeziehen muss, wenn dazu Anlass 

besteht (BVerfG, Kammerbeschluss vom 25. Juli 1996 – 1 BvR 638/96 – NVwZ 1997, 479). 

Ist dem Gericht eine vollständige Aufklärung der Sach- und Rechtslage im Eilverfahren nicht 

möglich, so ist anhand einer Folgenabwägung zu entscheiden. Auch in diesem Fall sind die 

grundrechtlichen Belange des Antragstellers umfassend in die Abwägung einzustellen. Die 

Gerichte müssen sich schützend und fördernd vor die Grundrechte des Einzelnen stellen. 

Dies gilt ganz besonders, wenn es um die Wahrung der Würde des Menschen geht. Eine 

Verletzung dieser grundrechtlichen Gewährleistung, auch wenn sie nur möglich oder nur 

zeitweilig andauert, haben die Gerichte zu verhindern (BVerfG, Beschluss vom 25. Februar 

2009 – 1 BvR 120/09 – NZS 2009, 674, 675 Rdnr. 11). 

 

Gemessen daran kann sich die Antragsteller sowohl auf einen Anordnungsanspruch als 

auch auf einen Anordnungsgrund berufen. 

Nach § 99 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) erhalten Personen nach § 53 Abs. 1 

und 2 SGB XII Leistungen der Eingliederungshilfe nach den §§ 1 bis 3 der 

Eingliederungshilfe-Verordnung in der am 31. Dezember 2019 gültigen Fassung. Diese 

Voraussetzungen erfüllt der Antragsteller zweifellos aufgrund der oben erwähnten 

Behinderungen. Der Antragsgegner ist der für die geltend gemachten Assistenzleistungen 

zuständige Sozialleistungsträger, da der Antragsteller in einer weiteren besonderen 

Wohnform lebt (vgl. § 94 Abs. 1 SGB IX in Verbindung mit § 10 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 

Sächsisches Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch [SächsAGSGB]). Gemäß § 105 

Abs. 4 Satz 1 SGB IX werden die Leistungen der Eingliederungshilfe auf Antrag auch als 












